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I Einleitung 

Der Internationale Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen – natureplus e.V. – hat sich 

zum Ziel gesetzt, den Einsatz von solchen Bauprodukten durch die Vergabe eines Qualitätszei-

chens zu fördern, welche dem Ziel der Nachhaltigkeit der Wirtschaft in besonderem Maße ge-

recht werden. Die drei klassischen Säulen der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Wirtschaft) 

spiegeln sich in den drei Grundanforderungen von natureplus: Umwelt, Gesundheit und funktio-

nale Qualität. 

Jede Bautätigkeit ist mit Eingriffen in Natur und Umwelt und mit dem Verbrauch von endlichen 

Ressourcen verbunden. Aus Verantwortung gegenüber künftigen Generationen sollen deshalb 

alle Anstrengungen unternommen werden, diese Eingriffe so gering wie möglich zu gestalten 

und den Ressourcenverbrauch auf das Notwendigste zu beschränken. Angesichts der bereits 

absehbaren Erschöpfung beispielsweise der Vorräte an fossilen Energieträgern und der Bedro-

hung des Erdklimas ist nur so eine nachhaltige und sozial gerechte Entwicklung möglich. Für 

den Bausektor heißt dies, den Einsatz und die Verwendung von Bauprodukten zu fördern, die 

helfen, den Verbrauch fossiler Energieträger und endlicher Rohstoffe zu minimieren. Produkte, 

welche dies leisten, will natureplus auf dem Markt voranbringen. 

Die energiesparende Bauweise und die Vermeidung unkontrollierter Lüftung begünstigt die Ak-

kumulierung flüchtiger chemischer Verbindungen in der Innenraumluft, die aus Bauprodukten 

und dem Inventar der Gebäude austreten. Dies führt zu einer (vermeidbaren) gesundheitlichen 

Belastung der Bewohner. Auch die Anlagerung von chemischen Schadstoffen (insbesondere 

Weichmachern) aus Bauprodukten an Hausstaub, der zunehmende Einsatz von Bioziden in All-

tagsprodukten und die Belastung durch Schimmelpilze aufgrund ungünstiger Produkteigen-

schaften geben Anlass zur Sorge. Ein wachsender Teil der Bevölkerung zeigt auf diese ge-

sundheitlichen Belastungen durch Bauprodukte Reaktionen wie beispielsweise Allergien. Des-

halb will natureplus die Verträglichkeit der Bauprodukte insbesondere in der Nutzungsphase 

nach strengen Maßstäben bewerten und gesundheitlich unbedenkliche und dazu dem Raum-

klima zuträgliche Materialien aktiv fördern. 

Das natureplus®-Qualitätszeichen ist eine Auszeichnung für Bauprodukte, die dem Anspruch 

auf Nachhaltigkeit durch eine besonders hohe Qualität in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und 

Funktion gerecht werden. Als Bauprodukte verstehen wir jedes Produkt, Bauteil oder jeden 

Bausatz, das beziehungsweise der hergestellt und in Verkehr gebracht wird, um dauerhaft in 

Bauwerke oder Teile davon eingebaut zu werden. Nur die besten Produkte einer bestimmten 

Gruppe sollen ausgezeichnet werden, um den Verbrauchern und Bauprofis Orientierung auf ei-

ne nachhaltige Baukultur zu geben. Das natureplus®-Qualitätszeichen greift den Zielen der Eu-

ropäischen Bauprodukten-Verordnung EU CPR 305/20111 voraus: Künftig verlangt diese Ver-

ordnung eine Leistungserklärung (declaration of performance) mit Nachweisen für den nachhal-

tigen Umgang mit Ressourcen und für die Einhaltung von Anforderungen in Bezug auf einen 

geringen Einfluss auf die Umweltqualität und das Erdklima über den ganzen Lebenszyklus, die 

Energieeffizienz in der Herstellung sowie von Hygiene, Gesundheitsverträglichkeit und Sicher-

heit der damit befassten Menschen. Das natureplus®-Qualitätszeichen stellt bereits heute sol-

che Nachweise bezüglich der wesentlichen Merkmale von Bauprodukten bereit. Dies misst na-

tureplus an Kriterien und Anforderungen, die in der Regel weit über gesetzliche Anforderungen 

hinaus gehen, mindestens jedoch den jeweils strengsten anerkannten Standards entsprechen 

sollen 

Das natureplus®-Qualitätszeichen ist ein Umweltzeichen Typ I gemäß ISO 14024, bezugneh-

mend auf die EU-Umweltzeichen-Verordnung sowie die EMAS-Verordnung zum Umweltaudit, 

und ist in ganz Europa nach einheitlichen Kriterien gültig. Die Voraussetzung für die Auszeich-

nung von Produkten mit dem natureplus®-Qualitätszeichen bilden ihre besonders guten Eigen-

schaften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Die Schonung endlicher Res-

sourcen durch Minimierung petrochemischer Einsatzstoffe, nachhaltige Rohstoffgewinnung, 

ressourceneffiziente Produktion, Langlebigkeit der Produkte ist ein vorrangiges Ziel. Deshalb 

sollen vor allem Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen oder aus unbeschränkt verfüg-

baren mineralischen Rohstoffen bzw. aus Sekundärrohstoffen ausgezeichnet werden. 
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1 Ablauf zur natureplus-Zertifizierung 

Gerne können Sie uns bei Fragen kontaktieren! 

Telefon +49 (0) 6223 866 017-10 

E-Mail office@natureplus-institute.eu 

1. Vorprüfung 

1.1. Datenerhebung zur Vorprüfung (Antragsteller) 

› Antrag auf Konformitätsprüfung (NP-101) 

› Anhang Produktdeklaration (NP-A5001) 

› Einsenden der Unterlagen an die Prüfstelle (postalisch oder Datenupload) 

1.2. Prüfung der Unterlagen (natureplus Institute SCE mbH) 

› Vollständigkeitsprüfung 

› Evaluierung der Anforderungen aus der Grundlagenrichtlinie 5001 Chemikalien-

richtlinie 

› Feststellung von Ausschlusskriterien 

› Prüfbericht zur Vorprüfung, Prüfplan und Angebot zur Hauptprüfung 

 

2. Erstprüfung 

2.1. Datenerhebung zur Erstprüfung gem. Produktrichtlinie (Antragsteller) 

› Evaluierungsbogen gemäß Vergaberichtlinie 

› Anhang 5002 Holzgewinnung und -herkunft (falls zutreffend) 

› Anhang 5003 Naturschutz beim Abbau mineralischer Rohstoffe (falls zutreffend) 

› Anhang 5004 Transparenz und soziale Verantwortung 

› Anhang 5020 Klimaverträglichkeit und Energieeffizienz 

2.2. Prüfung der Unterlagen (natureplus Institute SCE mbH) 

2.3. Inspektion der Fertigungsstätte und Probenahme 

2.4. Laborprüfungen gem. Produktrichtlinie 

2.5. Sammlung aller Fachgutachten und Daten 

2.6. Evaluierung der Ergebnisse und Berichtfassung 

2.7. Feststellung von Abweichungen und Definition von Auflagen 

 

3. Zeichenvergabe 

3.1. Abschluss der Prüfung 

› Ausstellung von Zertifikat und Prüfzeichen 

› Übergabe sämtlicher Laborergebnisse und Gutachten 

› Inkrafttreten des Lizenzvertrags mit dem natureplus e.V. 

 

4. Wie geht es dann weiter? 

Mit Änderungsabfragen stellt die Prüfstelle sicher, dass die Konformität über den Lizenzzeit-

raum hinweg gewahrt bleibt. Davon unabhängig sind Produktänderungen der Prüfstelle zu 

melden. 

Vor Ablauf der Lizenzperiode bekommen Sie eine Benachrichtigung und ein Angebot zur 

Wiederholung der Prüfungsinhalte. 

Gebühren und Laborpreise finden Sie in unserer Gebührenordnung. 

  

mailto:office@natureplus-institute.eu
http://www.natureplus.org/fileadmin/user_upload/pdf/cert-criterias/RL5002.pdf
http://www.natureplus.org/fileadmin/user_upload/pdf/cert-criterias/RL5003.pdf
http://www.natureplus.org/fileadmin/user_upload/pdf/cert-criterias/RL5004.pdf
natureplus-institute.eu/wp-content/uploads/2021/01/210101_Geb%C3%BChrenordnung-npiSCE.pdf
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2 Begriffsdefinitionen 

Begriff Definition 

Einsatzstoffe  sind alle Stoffe, die vom Produkthersteller gezielt zur Erfüllung von 

Produkteigenschaften eingesetzt werden und im Produkt verbleiben. 

Gemische Gemische sind nach REACH-Verordnung Gemenge, Gemische 

oder Lösungen, die aus zwei oder mehr Stoffen bestehen. 

Hauptbestandteile sind Einsatzstoffe mit einem Anteil im Produkt von über 5 M-%. 

Hilfsstoffe sind Stoffe, die für die Produktion eingesetzt werden und nicht als 

solche im Produkt verbleiben. 

Mineralische Rohstoffe sind alle Rohstoffe, die aus Mineralien und Gesteinen bestehen, die 

in der Natur vorkommen, bzw. aus diesen gewonnen werden. Kohle 

und Kohlenwasserstoffe werden hier nicht zu den mineralischen 

Rohstoffen gezählt. 

Nachwachsende Rohstoffe sind biotische Rohstoffe, die sich in kurzen Reproduktionszyklen 

(bis 200 Jahre) erneuern bzw. aus biotischen Rohstoffen gewonnen 

werden. 

Produkt ist das verpackte, auslieferfertige Endergebnis des Fertigungspro-

zesses. Ein Produkt ist durch einen eindeutigen Produktnamen defi-

niert. 

Produktgruppe Bezeichnet eine Gruppe von Produkten mit gleichen oder ähnlichen 

Inhaltsstoffen und gleichem Produktionsprozess. Die Produkte fol-

gen derselben natureplus-Vergaberichtlinie. 
Beispiel: Hochlochziegel unterschiedlicher Formate (gleiche Rohstoffe, gleiche Ferti-

gung), Holzfaserdämmplatten mit unterschiedlicher Rohdichte (gleiche Rohstoffe, 
gleicher Fertigungsprozess) 

Produktion ist der Fertigungsprozess des Produktes, nicht jedoch der Vorpro-

dukte. 

Rohstoffe sind Ausgangsmaterialien, die in die Zwischen- und/oder Endpro-

dukte eingehen. 

Stoff Chemisches Element und seine Verbindungen in natürlicher Form 

oder gewonnen durch ein Herstellungsverfahren, einschließlich der 

zur Wahrung seiner Stabilität notwendigen Zusatzstoffe und der 

durch das angewandte Verfahren bedingten Verunreinigungen, aber 

mit Ausnahme von Lösungsmitteln, die von dem Stoff ohne Beein-

trächtigung seiner Stabilität und ohne Änderung seiner Zusammen-

setzung abgetrennt werden können. 

Verunreinigungen/ Rückstände sind unerwünschte Bestandteile des Produktes, die der Rohstoffge-

winnung oder der Produktion entstammen und im Produkt keine 

Funktion erfüllen. 

Zusatzstoffe sind Einsatzstoffe mit einem Anteil im Produkt bis zu 5 M-%. 
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II Ausfüllhilfe zur Vorprüfung 

1. Ausfüllen der Unterlagen 

Bitte beantworten Sie jede Frage sorgfältig. Sollten zu einzelnen Fragen keine Angaben (bzw. 

Anlagen) existieren, bzw. sind einzelne Fragen für das betreffende Produkt nicht relevant, kann 

k. A. (keine Angabe) bzw. entfällt eintragen werden. Nicht beantwortete Fragen gelten als über-

sehen und werden nachgehalten. Bei Unklarheiten oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an 

uns, die natureplus Institute SCE mbH. 

Alle Angaben sind in den unterlegten Feldern einzutragen. Die Farbe für den Antragsteller 

durch die Datenerhebung hinweg ist blau. Grüne Markierungen sind der Prüfleitung vorbehal-

ten. Durch Anklicken des Feldes kann der entsprechende Text eingefügt werden. Bei Ja/Nein-

Fragen können die Auswahlkästchen ebenfalls durch Anklicken aktiviert werden: ☒. 

NP-101 Antrag auf Konformitätsprüfung  

Der Antrag ist in einfacher Ausfertigung auszufüllen. Die hier geleistete Unterschrift gilt für den 

Antrag sowie die Anhänge. Die Prüfstelle und an der Prüfung beteiligte Dritte sind zur Vertrau-

lichkeit aller Angaben verpflichtet. 

Die Angaben sind durch eine verantwortliche Person, z.B. aus dem Produktmanagement, der 

technischen Leitung oder der Geschäftsführung, zu unterzeichnen. 

NP-A5001 Anhang zur Produktdeklaration (je Fertigungsstätte) 

Dieser Anhang ist für jede Fertigungsstätte gesondert auszufüllen und entsprechend mehrfach 

einzureichen. Bitte beachten Sie, dass sie die folgenden Dokumente komplett mit einreichen: 

- Bauzulassung ETA oder nationale Bauzulassung(en) des Produkts, falls es sich um ein un-

geregeltes Produkt handelt 

- Technisches Merkblatt des Produkts 

- Sicherheitsdatenblatt des Produkts 

- Sicherheitsdatenblätter aller Einsatzstoffe 

- Sicherheitsdatenblätter der Hilfsstoffe 

Wenn die oben genannten Dokumente für mehrere Produkte gelten, so müssen die Dokumente 

nicht mehrfach eingereicht werden. Der Geltungsbereich muss aus dem Dokument hervorge-

hen. 

Listen Sie auf Seite 1 zunächst die Einsatzstoffe und beschreiben Sie diese. Auf Seite 2 können 

Sie die Einsatzstoffe dann proportional zu den Produkten zuordnen. Bitte beachten Sie, dass für 

jedes Produkt die vollständige Einsatzstoffverteilung bis auf 100M% auszufüllen ist. 

 

Beispiel zum Ausfüllen der Unterlagen für die Vorprüfung: 

Sie deklarieren zwei Werke die jeweils drei gleiche Produkte A, B und C herstellen. Werk 2 pro-

duziert zusätzlich noch Produkt D. 

Dafür legen sie folgende Unterlagen bei: 

✓ NP-101 Antrag auf Konformitätsprüfung 

✓ NP-5001 für Werk 1, es werden alle 3 Produkte A, B und C deklariert 

✓ NP-5001 für Werk 2, es werden alle 4 Produkte A, B, C und D deklariert. 

✓ ergänzende Anlagen: 

o Technische Datenblätter (TDS) für Produkt A, B, C und D 

o Sicherheitsdatenblätter für sämtliche Einsatzstoffe in den 4 Produkten 

o Europäisch Technische Zulassung (falls zutreffend) 

o Weitere Prüfzeugnisse und Nachweise, z.B. EPD, Emissionsgutachten, etc. 

(falls zutreffend) 



Ausfüllhilfe zur Vorprüfung  Leitfaden zur natureplus®-Prüfung 
 

Prüfleitfaden © natureplus Institute SCE mbH Seite 6 von 6 

 

2. Einsendung der Unterlagen 

Elektronische Einsendung der Unterlagen (Option 1) 

Wir benötigen von Ihnen folgende Unterlagen in digitaler Form als PDF-Dokument. 

- Antrag zur Konformitätsprüfung 

- Anhang zur Produktdeklaration (pro Produkt einzureichen) 

o Technisches Merkblatt des Produkts 

o Sicherheitsdatenblätter des Produkts 

o Sicherheitsdatenblätter der Einsatzstoffe 

Zusätzlich benötigen wir von Ihnen in Papierform oder als PDF-Scan des Originaldokuments: 

- Antrag zur Konformitätsprüfung unterzeichnet von einer verantwortlichen Person 

- Auftrag zur Vorprüfung 

 

 

Bitte nutzen Sie für die elektronische Einsendung den von der Prüfstelle zur Verfügung gestell-

ten Upload-Link.  

Für Datenlecks bei Drittanbietern (Mailservice-Anbieter, Filesharing-Plattformen etc.) können 

wir keine Haftung übernehmen. 

Insbesondere, wenn Sie sensible Daten einreichen möchten, empfehlen wir die unten beschrie-

bene postalische Einreichung Ihrer Unterlagen. 

 

Postalische Einsendung der Unterlagen (Option 2) 

Diese Option ist mit einem Mehraufwand für die Prüfstelle verbunden und erzeugt ggf. Verzöge-

rungen und leichte Mehrkosten im Verwaltungsaufwand. 

Informationen, welche uns postalisch erreichen, werden von der natureplus Institute SCE mbH 

nicht digitalisiert oder kopiert und verbleiben analog im Originalzustand. Die Dokumente werden 

sicher verwahrt. Diese Informationen werden ausschließlich dem zuständigen Prüfer zugänglich 

gemacht und in Auszügen soweit notwendig an Fachlabore und Gutachter weitergegeben. 

Bitte füllen Sie das Datenerhebungsformular in der Datei aus und senden Sie es als Papieraus-

druck (mit Originalunterschrift) zurück an: 

natureplus Institute SCE mbH,  

Hauptstr. 24,  

D 69151 Neckargemünd 

 

Bitte bewahren Sie eine Kopie dieses Erhebungsformulars auf. Falls sich Änderungen in den 

Angaben ergeben, lassen sich diese in einer Kopie ergänzen und sind der natureplus Institute 

SCE mbH original unterschrieben zuzuschicken. 

 

Sollen mehr Produkte und oder Fertigungsstätten zertifiziert werden, als hier erfasst werden 

können oder wenn Sie anderweitige Schwierigkeiten beim Ausfüllen der Formulare und Anhän-

ge haben, wenden Sie sich bitte direkt an  

natureplus Institute SCE mbH 

office@natureplus-institute.eu 

+49 (0) 6223 866 017 10 

mailto:office@natureplus-institute.eu

